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Niederschrift 
 
18-011. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses 
 
am Freitag, 09.03.2018, 08:30 Uhr bis 09:55 Uhr, 
im Sitzungssaal "Bergstraße" (Raum 3019) des Landratsamtes in Heppenheim, Graben 15 
 
 
Tagesordnung 
 
Punkt 1 Antrag der FREIE WÄHLER-Fraktion vom 13.02.2018  

betreffend Neuer Biedensand Campus in Lampertheim 
Vorlage: 18-0822 

  
Punkt 2 Antrag der FREIE WÄHLER-Fraktion vom 17.02.2018  

betreffend Vermeidung von Doppelförderung durch Kreis und 
Beteiligungen 
Vorlage: 18-0826 

  
Punkt 3 Erlass einer Gebührensatzung für die Unterbringung von 

Flüchtlingen 
Vorlage: 18-0800 

  
Punkt 4 Teilnahme am Entschuldungsprogramm Hessenkasse 

Vorlage: 18-0790 
  
Punkt 5 Offene Fragen aus dem Abschlussbericht des Akteneinsichts-

ausschusses betreffend Überwaldbahn 
  
Punkt 6 Verschiedenes, Anfragen und Mitteilungen 
  
Punkt 6.1 Verschiedenes, Anfragen und Mitteilungen;  

hier: Abweichung zwischen festgestelltem Jahresabschluss 
2016 des Eigenbetriebs Neue Wege und dem im Wirtschafts-
plan 2018 angegebenen Jahresergebnis 2016 

  
Punkt 6.2 Verschiedenes, Anfragen und Mitteilungen;  

hier: Informationen zu Straßenbauarbeiten an der K11 
  
Punkt 6.3 Verschiedenes, Anfragen und Mitteilungen;  

hier: Projekt Interkommunales Gewerbegebiet bei Rimbach-
Zotzenbach 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreis  

Bergstraße 
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Anwesende: 

Ausschussvorsitzender: 
Roeder, Oliver CDU  

Ausschussmitglieder: 
Kempf, Bastian CDU  
Kunkel, Joachim CDU  
Müller, Anja CDU  
Roeder, Oliver CDU siehe auch Ausschussvorsitzender 
Herbert, Gerhard SPD  
Kaltwasser, Jürgen SPD  
Klingler, Jens SPD  
Krause, Reinhard AfD  
Berg, Evelyn GRÜNE in Vertretung für Ruoff, Jochen 
Obermair, Michael FDP in Vertretung für Sürmann, Frank 
Lindner, Myriam FREIE WÄHLER  

Fraktionsvertreterin mit beratender Stimme (§ 62 Abs. 4 HGO i.V. mit § 33 HKO): 
Hennrich, Christiane DIE LINKE.  

Kreistagsvorsitzender: 
Schneider, Gottfried CDU  

Fraktionsvorsitzende: 
Fiedler, Josef SPD  
Dr. Schwarz, Bruno DIE LINKE.  

Kreisausschuss: 
Engelhardt, Christian CDU Landrat 
Stolz, Diana CDU Erste Kreisbeigeordnete - bis TOP 4 anwesend 
Krug, Karsten SPD hauptamtlicher Kreisbeigeordneter 

Verwaltung: 
Medert, Martin Finanz- und Rechnungswesen - bis TOP 4 anwesend 
Lannert, Mathias Controlling, Projektmanagement und Grundsatz 
Bartonitz, Erika Amt für Soziales - bis TOP 3 anwesend 
Weiß, Harald Eigenbetrieb Neue Wege - bis TOP 3 anwesend 
Schmitt, Adam Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft  

- zu TOP 1 anwesend 
Koob, Michael Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft 

- zu TOP 1 anwesend 
Zeißler, Nils Fachbereiche Kommunalaufsicht und Kreisgremien 

Schriftführerin: 
Schüßler, Helene Fachbereich Kreisgremien 
 
 
Der Ausschussvorsitzende, Herr Kreistagsabgeordneter Roeder, eröffnete um 08:30 Uhr 
die 18-011. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses, begrüßte die Erschie-
nenen und stellte die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. 
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Er informierte, Punkt 1 der Einladung - Antrag der Fraktion DIE LINKE. vom 13.02.2018 
betreffend Einführung eines Sozialtickets 2018 -  sei von der Tagesordnung genommen 
worden, da die Antragsteller keine Vorberatung des Antrags im Ausschuss wünschten. 
 
Einwendungen gegen Ladung und Tagesordnung wurden nicht erhoben. 
 
Sodann wurde in die Beratung der Tagesordnung eingetreten. 
 
 
Tagesordnung 
 
Punkt 1: Antrag der FREIE WÄHLER-Fraktion vom 13.02.2018 be-

treffend Neuer Biedensand Campus in Lampertheim 
Vorlage: 18-0822 

 
Frau Kreistagsabgeordnete Lindner (FREIE WÄHLER) begründete den Antrag ihrer  
Fraktion betreffend Neuer Biedensand Campus in Lampertheim, der wie folgt lautet: 
 
"Der Kreisausschuss wird beauftragt, dem Kreistag in der kommenden Sitzung die Rah-
menbedingungen und bisher vorliegenden Fakten zum geplanten Biedensand Campus in 
einer Präsentation vorzustellen. Dazu gehören mindestens  
 

a. Die veränderten Anforderungen aus dem Schulentwicklungsplan, vor allem die  
(gestiegenen) Schülerzahlen sowie die Information, seit wann die geänderten Plan-
zahlen vorliegen und welche belastbaren Prognosen zur Verfügung gestellt wurden;  

b. Die Standortanalyse mit der Bewertung des gewählten Standortes im Vergleich zu  
Alternativstandorten;  

c. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich nach §12 Gemeindehaushaltsverordnung neuer 
Campus Biedensand/Alternativstandorte versus Generalsanierungen Alfred-Delp- 
Schule und Lessing-Gymnasium (hierzu gehören u.a. auch im Bereich der Planung 
die Eckdaten der geplanten Neuinvestition in Brutto, die gesamten Baunebenkosten 
in Brutto mit den jeweiligen Beschlusslagen der Kreisgremien, versus die geplanten 
Investitions- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen im Bestand mit den jeweiligen Bau-
nebenkosten in Brutto, Kosten für eventuellen Grundstückserwerb, Finanzierungs-
kosten);  

 
d. Die Folgekostenbetrachtung nach §12 Gemeindehaushaltsverordnung;  

e. Die Betrachtung der Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt 
sowie insgesamt die Darstellung der Finanzierung und zwar in allen Fällen für den 
Eigenbetrieb Schule- und Gebäudewirtschaft sowie den Kreis Bergstraße mit einer 
Betrachtung der Auswirkung auf die Entwicklung der Kreis-Schulumlage in den 
nächsten 10 Jahren;  

f. Die Auswahlkriterien für das Planungsbüro Opus Architekten, weitere Wettbewerber, 
wann genau das Planungsbüro Opus Architekten beauftragt wurde und welche  
Planungshonorare bereits zur Verfügung gestellt wurden bzw. welches Planungs-
budget wann genau in welchem Gremium beschlossen wurde;  

g. Die geplante Projektstruktur mit Projektphase 0, dem Lenkungsgremium etc.;  
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h. Eine klare Darstellung, welche Projektcontrollingmaßnahmen die Einhaltung des 

Budgets sicherstellen;  

i. Ein Zeitplan (am besten in Verbindung mit Punkt e: Finanzierungsplan);  

j. Eine Aussage über die Beteiligung der Stadt Lampertheim an diesem Gesamtprojekt 
(als Beitrag zur Stadtentwicklung, insbesondere hinsichtlich der Lösungsansätze zum 
Thema Verkehr);  

k. Der Plan über die in den letzten 15 Jahren durchgeführten Instandhaltungsmaß-
nahmen bzw. Investitionsmaßnahmen an beiden Schulen sowie eine klare Aussage 
dazu, wie es zu einem solchen Rückstau an Investitionen kommen konnte;  

l. Eine belastbare Aussage, wie sich die neue Priorität dieser Maßnahme auf die ande-
ren geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich der Schulen auswirkt." 

 
Herr Landrat Engelhardt wies darauf hin, der Antrag beinhalte Fragen und sei damit formal 
als Anfrage zu sehen. Viele im Antrag angesprochenen Punkte seien noch nicht entschei-
dungsreif. Es sei noch kein Architekt mit der Planung beauftragt; derzeit werde mit den 
Schulen der Raumbedarf abgestimmt. Sobald Entscheidungen zu treffen seien, werde  
zunächst die Betriebskommission Schule und Gebäudewirtschaft eingebunden und dann 
die anderen Kreisgremien abgestuft informiert.  
 
Weiter bot er an, auf Wunsch den Kreistag oder in den Fraktionen über die 10 größten  
aktuellen Schulbauprojekte mündlich zu informieren. 
 
Bei der anschließenden Debatte lobten die Kreistagsabgeordneten Herr Klingler und Herr 
Fiedler (beide SPD) die frühzeitige Einbindung der beteiligten Schulen und der Stadt  
Lampertheim bei dem Projekt Biedensand Campus. Herr Fiedler signalisierte, die Aus-
schussmitglieder der Fraktionen von CDU und SPD lehnten den Antrag ab, da er formal 
kein Antrag, sondern eine Anfrage darstelle. 
 
Herr Kreistagsabgeordneter Obermair (FDP) vermisste mehr Informationen zum Projekt; in 
der letzten Sitzung der Betriebskommission sei nicht ausreichend erläutert worden. 
 
Bei der anschließenden Abstimmung über den vom Ausschuss vorzuberatenden Antrag 
wurde dieser abgelehnt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Bei 2 Jastimmen und 1 Stimmenthaltung mit 8 Neinstimmen abgelehnt.  
 
 
Punkt 2: Antrag der FREIE WÄHLER-Fraktion vom 17.02.2018 be-

treffend Vermeidung von Doppelförderung durch Kreis 
und Beteiligungen 
Vorlage: 18-0826 

 
Frau Kreistagsabgeordnete Lindner (FREIE WÄHLER) begründete den Antrag ihrer Frak-
tion, der wie folgt lautet: 
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"1.  Der Kreisausschuss wird beauftragt, sicherzustellen, dass eine Doppel- bzw. Mehr-

fachförderung von Projekten, Veranstaltungen usw. durch den Kreis Bergstraße sowie 
dessen Beteiligungen erfolgt. Es ist umgehend sicherzustellen, dass hier die Koordina-
tion über den Kreis Bergstraße läuft. 
  

2. Offizieller Partner von Förderprojekten etc. sollte alleine der KREIS BERGSTRASSE 
sein.  

3.  Corporate Identity Instrumente wie Logos kommen nur bei nachhaltigen Projekten zum 
Einsatz.  

4.  Der Kreistag ist über alle Förderungen und Werbemaßnahmen strukturiert zu informie-
ren, vorzugsweise im Hinblick auf die jährliche Haushaltsberatung." 

 
Sie ging hierbei insbesondere auf das Projekt "Grenzenlos Bergstraße" ein.  
 
Herr Landrat Engelhardt nahm zum Antrag Stellung. In vielen Fällen unterstütze der Kreis 
Projekte und Veranstaltungen nur ideell. Finanzielle Förderungen in Einzelfällen erfolgten 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und seien als Verwaltungshan-
deln zu sehen. 
 
Bei der Abstimmung über den im Ausschuss vorzuberatenden Antrag wurde dieser abge-
lehnt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Bei 2 Jastimmen und 2 Stimmenthaltungen mit 7 Neinstimmen abgelehnt.   
 
 
Punkt 3: Erlass einer Gebührensatzung für die Unterbringung von 

Flüchtlingen 
Vorlage: 18-0800 

 
Beschluss: 
 
Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Kreistag, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
"Der Kreistag des Landkreises Bergstraße beschließt die der Vorlage 18-0800 beigefügte 
Gebührensatzung für die Erhebung von Gebühren in Unterkünften für Flüchtlinge, rück-
wirkend zum 01. Januar 2017."  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig bei 1 Stimmenthaltung beschlossen.  
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Punkt 4: Teilnahme am Entschuldungsprogramm Hessenkasse 

Vorlage: 18-0790 
 
Frau Kreistagsabgeordnete Lindner (FREIE WÄHLER) beantragte, den letzten Halbsatz 
des Beschlussvorschlags wie folgt zu ändern:"…dass eine Erhöhung der Kreisumlage 
ausgeschlossen ist." 
 
Bei der Aussprache über die Verwaltungsvorlage beteiligten sich neben Frau Kreistags-
abgeordneter Lindner die Kreistagsabgeordneten Herr Krause (AFD), Herr Obermair 
(FDP), Herr Fiedler, Herr Klingler und Herr Herbert (alle SPD).  
 
Hierbei gab es Fragen insbesondere zum aktuellen Kassenkreditbestand, zur Abwicklung 
der Altfehlbeträge, zur  Aufstellung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 sowie zur Ent-
wicklung der Finanzausstattung der kommunalen Ebene in Hessen, zu denen Herr Landrat 
Engelhardt, Herr Kreisbeigeordneter Krug und Herr Medert Auskünfte gaben. 
 
Auf den Hinweis von Herrn Kreistagsvorsitzenden Schneider, dass einem gemäß ihrem 
Antrag geänderten Beschluss vom Landrat nach § 34 HKO widersprochen werden müsste, 
zog Frau Kreistagsabgeordnete Lindner ihren Änderungsantrag zum Beschlussvorschlag 
zurück. 
 
Zum Einwand von Herrn Kreistagsabgeordneten Obermair, die heutige Beschlussempfeh-
lung erfolge auf Grundlage eines Gesetzentwurfs, nicht eines bereits beschlossenen  
Gesetzes, erklärte Herr Kreisbeigeordner Krug, bei gravierenden Änderungen des Geset-
zes gegenüber dem Entwurf werde sich der Ausschuss in einer Sondersitzung noch ein-
mal damit befassen.   
 
Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss fasste entsprechend dem Beschlussvor-
schlag der Verwaltungsvorlage folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Kreistag, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
"Der Kreistag beschließt, das Angebot des Landes zur Kassenkreditentschuldung nach 
dem Ersten Teil des HESSENKASSEgesetzes anzunehmen. 
 
Der Kreis Bergstraße verpflichtet sich, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und 
Rechnung ab dem Jahr 2019 nach § 92 Abs. 4 bis 6 HGO auszugleichen sowie die Vor-
gaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten. Ab dem Haushaltsjahr 
2019 werden die Zahlungen der ordentlichen Tilgung und der Beitrag zum Sondervermö-
gen HESSENKASSE grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirt-
schaftet und somit eine Fremdfinanzierung vermieden. 
 
Der Kreis Bergstraße verpflichtet sich des Weiteren, nach Maßgabe des HESSEN-
KASSEgesetzes, einen jährlichen Beitrag von 25 € je Einwohner (Stand 31.12.2015), was 
einem jährlichen Betrag von 6.673.000 € entspricht, an das Sondervermögen  
HESSENKASSE zu leisten. 
 
 



18-011. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses am 09.03.2018 

Seite 7 von 9 

Der Kreistag beauftragt den Kreisausschuss, nach Maßgabe des Vorgenannten, bis zum 
30.04.2018 (Ausschlussfrist) einen Antrag auf Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm 
der HESSENKASSE an das Finanzministerium zu richten, die hierfür erforderlichen Ver-
pflichtungserklärungen unverzüglich zu übersenden (Vorlage der beglaubigten Abschrift 
des Beschlusses des Kreistages bis spätestens 31.05.2018) und die Bestandskraft eines 
entsprechenden Bewilligungsbescheides durch Erklärung des Rechtsbehelfsverzichts un-
mittelbar herbeizuführen. 
 
Weiterhin wird der Kreisausschuss beauftragt, die zur Umsetzung der Kassenkredit-
entschuldung erforderliche Ablösungsvereinbarung mit der Wirtschafts- und Infrastruktur-
bank Hessen (WIBank) zu schließen, in der insbesondere die zur Ablösung vorgesehenen 
Kassenkredite aufgeführt sowie die Ablösungszeitpunkte und die Ablösungs-modalitäten 
geregelt und für den Fall, dass Zinsdienst- und Entschuldungshilfen beantragt und gewährt 
werden, die Kassenkredite aufgeführt und die Zahlungen festgelegt sind. 
 
Für den Fall, dass ein Schuldnerwechsel und / oder eine Ablösung von Krediten nicht 
möglich ist, wird der Kreisausschuss beauftragt die entsprechenden Zins- und Entschul-
dungshilfen zu beantragen. 
 
Der Kreis Bergstraße verpflichtet sich, den jährlichen Eigenbeitrag so zu erwirtschaften, 
dass eine Erhöhung der Kreisumlage nur als 'ultima ratio' herangezogen werden muss."  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Mit 9 Jastimmen bei 1 Neinstimme beschlossen.  
 
 
Punkt 5: Offene Fragen aus dem Abschlussbericht des Akten-

einsichtsausschusses betreffend Überwaldbahn 
 
Herr Landrat Engelhardt beantwortete mündlich die offenen Fragen aus dem Abschlussbe-
richt des Akteneinsichtsausschusses betreffend Überwaldbahn. 
 
Nachfolgend die zugesagte nachzureichende schriftliche Beantwortung: 
 
Frage 1: 
Im Zusammenhang mit der Sitzung der Gesellschafterversammlung der Überwald-
bahn gGmbH im Mai 2016 wurde in einem internen Vermerk der Verwaltung die Vor-
lage eines Zwischenberichts bis Mitte August 2016 im Hinblick auf den für 2016 
prognostizierten Verlust angeregt; wurde dieser Zwischenbericht erstellt? 
 

Antwort: 
Noch unter der alten Geschäftsführung wurde von der Beteiligungsverwaltung vorgeschla-
gen, zum 15.08.2016 einen Zwischenbericht über die Einnahmen, Ausgaben und Auslas-
tungszahlen vorzulegen. 
 
Zum 1.6. erfolgte die Berufung eines neuen Geschäftsführers. Mit Übernahme der Amts-
geschäfte verschaffte sich die Geschäftsführung einen Überblick über die aktuelle wirt-
schaftliche und technische Situation. Die gewonnenen Erkenntnisse veranlassten die  
Geschäftsführung anstelle des ursprünglich o.g. Berichts zeitnah zum 2.09.2016 die  
Gesellschafter zu informieren, dass sich ein Liquiditätsengpass abzeichnet. Dies wurde 
auch im Prüfbericht der Revision festgehalten. 
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Frage 2: 
Welche Vorschläge gab es zur Schließung der Liquiditätslücke in 2016? 
 
Antwort: 
Vorrangige Maßnahme war und ist eine Optimierung der betrieblichen Ausgaben.  
Um die Liquidität zum ablaufenden Geschäftsjahr 2016 zu erhalten, hat der Kreisaus-
schuss am 14.11.2016 einen außerordentlichen Zuschuss in Höhe von 100.000 € bewilligt.  
 
Frage 3: 
Warum wurde im Nachtrag zum Übergabe- und Nutzungsvertrag zwischen Komm 
AG und Überwaldbahn gGmbH die Vertragsdauer von 35 auf 99 Jahre verlängert? 
 
Antwort: 
Um das wirtschaftliche Eigentum der kommunalen Arbeitsgemeinschaft steuerlich wirksam 
zu übertragen, wurde mit dem Finanzamt Bensheim eine Vertragslaufzeit von 99 Jahren 
vereinbart (Abgabenordnung (AO) § 39 Zurechnung). 
 
Frage 4: 
Der Kassenbestand der Überwaldbahn gGmbH belief sich zum Jahresende 2015 auf 
ca. 200.000 €. Worin sind die Mittel geflossen, so dass im Mai 2016 ein interner Ver-
merk zur Finanzlage verfasst wurde? Wie kam der für das Beteiligungsmanagement 
zuständige Mitarbeiter zur Einschätzung der Finanzlage? 
 
Antwort: 
a) Ein Mittelabfluss erfolgte im Zuge von Begleichung von Rechnungen für erbrachte 

Leistungen. 
 
b) Der Mitarbeiter hat auf Grundlage des vorgelegten testierten Jahresabschlusses, den 

er grundsätzlich nicht beanstandete, die Einschätzung getroffen. Daraufhin wurde der 
unter 1) genannte Zwischenbericht zum 15.08.2016 vorgeschlagen. Für die weiteren 
Abläufe verweis auf Antwort 1). 

 
Frage 5: 
Für die Strecke gibt es in den Unterlagen eine Gewährleistungsdokumentation, gibt 
es eine solche Dokumentation auch für die Draisinenfahrzeuge? 
 
Antwort: 
Es gibt ein umfangreiches und detailliertes Lastenheft für die Ausschreibung der Draisi-
nenfahrzeuge, das Grundlage für den Kauf der Fahrzeuge durch die Tourismus-Marketing 
GmbH Kreis Bergstraße war. Aus dem Lastenheft gehen die technischen Eigenschaften 
und die Dauerhaftigkeit der Draisinenfahrzeuge hervor. Abgesehen von Batterien und Ver-
schleißteilen ist eine Lebensdauer von 15 Jahren für die tragende Konstruktion, Achsen, 
Umrichter, Solargenerator und Motor definiert. 
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Punkt 6: Verschiedenes, Anfragen und Mitteilungen 
 
Punkt 6.1: Verschiedenes, Anfragen und Mitteilungen;  

hier: Abweichung zwischen festgestelltem Jahresab-
schluss 2016 des Eigenbetriebs Neue Wege und dem im 
Wirtschaftsplan 2018 angegebenen Jahresergebnis 2016 

 
Frau Kreistagsabgeordnete Lindner (FREIE WÄHLER) fragte nach Ursache für die Abwei-
chung zwischen dem festgestellten Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs Neue Wege 
und dem im Wirtschaftsplan 2018 angegebenen Jahresergebnis 2016. 
 
Herr Kreisbeigeordneter Krug sagte hierzu Informationen für die nächste Ausschuss-
sitzung zu.  
 
 
Punkt 6.2: Verschiedenes, Anfragen und Mitteilungen;  

hier: Informationen zu Straßenbauarbeiten an der K11 
 
Im Nachgang zur Anmerkung von Frau Kreistagsabgeordneter Lindner (FREIE WÄHLER) 
im Zuge der Haushaltsberatungen betreffend der im Frühjahr 2017 erfolgten Decken-
erneuerung der Auffahrt von der K11 auf die B38 teilte Herr Landrat Engelhardt mit, die 
Arbeiten an der Auffahrt seien nicht vom Kreis veranlasst und finanziert worden. Das  
"überflüssige" Verkehrszeichen an diesem Streckenabschnitt sei inzwischen entfernt. 
 
Auf die Frage von Frau Kreistagsabgeordneter Lindner, ob die Sperrung der K11 im Zuge 
der Fahrbahnerneuerung parallel zu den Bauarbeiten an der B38 Westtangente in Wein-
heim erfolgen werde, verwies Herr Landrat Engelhardt auf die regelmäßigen Abstim-
mungsgespräche bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen zwischen Hessen Mobil 
und betroffenen Kreisen/Kommunen.      
 
 
Punkt 6.3: Verschiedenes, Anfragen und Mitteilungen;  

hier: Projekt Interkommunales Gewerbegebiet bei  
Rimbach-Zotzenbach 

 
Auf Frage von Frau Kreistagsabgeordneter Lindner (FREIE WÄHLER) nach einer finan-
ziellen Beteiligung des Kreises oder der Wirtschaftsförderung Bergstraße an dem Projekt 
verneinte Herr Landrat Engelhardt; Kreis und Wirtschaftsförderung hätten das Projekt  
lediglich beratend unterstützt.  
 
 
Herr Ausschussvorsitzender Roeder schloss um 09:55 Uhr die Sitzung. 
 
 
Unterzeichnung der Niederschrift: 
 
 
gez. Roeder        gez. Schüßler 
 
Ausschussvorsitzender      Schriftführerin 
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